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Betrifft: Entwurf eines Vorarlberger Datenschutz-Anpassungsgesetzes - Sammelnovelle 

Zu dem gegenständlichen Gesetzesentwurf nimmt das Bundesministerium für Verfassung, 

Reformen, Deregulierung und Justiz - Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

Allgemeine datenschutzrechtliche Bemerkungen: 

Im Sinne des Rundschreibens des Verfassungsdienstes betreffend die Überprüfung und 

Anpassung von Materiengesetzen aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 

des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, GZ BKA-810.026/0035-V/3/2017, vom 

2. August 2017, sollte auf eine umfassende und vollständige Anpassung der daten­

schutzrechtlichen Terminologie geachtet werden (dies sollte insbesondere hinsichtlich der 

Begriffe .Verarbeitung" und .verarbeiten" einerseits sowie .Verwendung" und .. verwenden" 

andererseits nochmals geprüft werden). 

Es wird angeregt, die Verweise auf die Datenschutz-Grundverordnung einheitlich aus­

zugestalten; dies könnte etwa folgendem Muster folgen: Verordnung (EU) 2016/679 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen bezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 

ABI. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO). 

Zu Art. V (Landes-Datenschutzgesetzl: 

Es sollte geprüft werden, ob § 1 Abs.2 angesichts der unmittelbaren Geltung der DSGVO 

nicht ersatzlos entfallen kann. 

Die in Art. 4 DSGVO festgelegten Begriffsbestimmungen gelten unmittelbar. Es sollte daher 

geprüft werden, ob die in § 2 (neu) vorgesehene Regelung, wonach die im Gesetz ver­

wendeten Begriffe die in Art. 4 DSGVO festgelegte Bedeutung haben, entfallen kann. 
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Wien, 14. März 2018 

Für den Bundesminister: 

ZAVADIL 

Elektronisch gefertigt 
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